
 

    

Wasserverband Eifel-Rur Verbandsratsvorsitzender: Frank Peter Ullrich Sparkasse Düren | BIC: SDUEDE33XXX | IBAN: DE66 3955 0110 0000 1690 60 

Körperschaft des öffentlichen Rechts Vorstand: Dr. Joachim Reichert Commerzbank Aachen | BIC: DRESDEFF390 | IBAN: DE02 3908 0005 0250 4200 00 

Eisenbahnstraße 5        02421 494 - 0 Deutsche Bank Düren | BIC: DEUTDEDK395 | IBAN: DE50 3957 0061 0811 1189 00 

52353 Düren                              02421 494 - 1508 www.wver.de 
   

 

Ihr Zeichen 
 

Ihre Nachricht vom 
 

Unser Zeichen 
 

Kontakt 

Marcus Seiler 
Kommunikation 

 
T: +49 2421 494-1541 
F: +49 2421 494-1542 

M: marcus.seiler@wver.de 
Datum 

08.02.2021 

Seite 
| 1 

 

Pressemitteilung 

 

 

 

Übach-Palenberg | WVER-Fällarbeiten am Übach  

beginnen am 15.02.2021 

 

Durch das starke Hochwasser vom 16. August 2020 entstanden im Bereich 

der Straße „Heidberg“ von der Kanalbrücke zur Kreuzung der Brücke der 

Carlstraße große Schäden an der Uferböschung und in der Sohle des 

Übachs. Diese beziehen sich vor allen Dingen auf die flußabwärts gesehen 

rechte Uferseite, da der Bach hier in einer leichten Linkskurve verläuft und 

die Kraft des anströmenden Wassers deswegen hauptsächlich auf diese ge-

richtet war. Die Uferböschung war in der Vergangenheit schon mehrfach 

befestigt worden, wobei Rasengittersteine, Steinplatten und anderen Ma-

terialien verwendet wurden. Nach dem Hochwasser erfolgte eine Bege-

hung mit der Unteren Wasserbehörde des Kreises Heinsberg, bei der er-

hebliche Schäden an der Uferbefestigung festgestellt wurden. In diesem 

Zuge wurde der Verband aufgefordert, die Standfestigkeit der Uferbefesti-

gung wiederherzustellen. 
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In Anbetracht des Schadensausmaßes wurde entschieden, einzelne Schad-

stellen nicht zu reparieren, sondern das Flussbett und die Ufersicherung 

durchgehend mit Steinmatten und Steinwalzen zu sichern. Diese sind na-

turnäher als ein konventioneller Ausbau mit Beton und Wasserbausteinen. 

Da die Arbeiten noch in 2021 durchgeführt werden sollen, muss nun kurz-

fristig ein Baufeld hergerichtet werden. Leider ist es unumgänglich, dazu 37 

große Bäume und weitere, kleinere Gehölze zu fällen. Die Fällung ist aus 

folgenden Gründen dringend erforderlich: Durch die Anlage des Baufelds 

muss in das Wurzelwerk der Bäume eingegriffen werden. Ebenso wurzeln 

Bäume zum Teil in den vorhandenen Rasengittersteinen, die ja entfernt 

werden sollen. Bei dem Hochwasser wurden zudem einige Bäume unter-

spült, so dass diese nicht mehr standsicher sind und umstürzen können. 

Die erforderlichen Fällarbeiten müssen gemäß den gesetzlichen Vorgaben 

bis Ende Februar abgeschlossen sein, da danach die Brutsaison der Vögel 

beginnt. 

Da der Übach am Heidberg im Landschaftsschutzgebiet liegt, müssen für 

die gefällten Bäume und kleineren Gehölze nach Abschluss der Arbeiten 

nach Maßgabe der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Heinsberg und 

der Stadt Übach-Palenberg Ersatzpflanzungen vorgenommen werden. 

Diese werden gleichfalls mit den Anwohnern abgestimmt.  

 

Der Wasserverband Eifel-Rur betont die Notwendigkeit der Maßnahme, 

den Übach und seine Uferböschung hier abzusichern, da zum einen Versie-

gelungen aus der Vergangenheit unter anderem ein Grund für die ver-

schärfte Situation am Übach sind. Zusätzlich ist damit zu rechnen, dass es 

in Zukunft wegen des auch in unserer Region erkennbaren Klimawandels 

häufiger als in der Vergangenheit zu lokalen Starkregenereignissen kom-

men wird. 
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Während der Fällarbeiten, die nach Absprache mit der Stadt Übach-Palen-

berg am 15.02.2021 beginnen sollen, ist es erforderlich, die Straße „Heid-

berg“ für die Arbeitsausführung ab dem Kreuzungsbereich mit der Carl-

straße bis zur Haus Nr. 25 tagsüber komplett zu sperren. Der Arbeitsbe-

reich wird dabei abschnittsweise angepasst, um die Behinderungen für die 

Anwohner möglichst gering zu halten. Die planmäßige Arbeitszeit ist mon-

tags bis donnerstags 08:00 – 16:00 und freitags 08:00 bis 13:00 Uhr. Für die 

Anwohner des oberen Teils der Straße wird dann die Möglichkeit bestehen, 

die Straße an der sonst gesperrten, oberen Ausfahrt zu verlassen.  

 

Zur Umsetzung der Baumaßnahme selbst wird derzeit eine detaillierte Aus-

führungsplanung erstellt, die von der Unteren Wasserbehörde des Kreises 

Heinsberg genehmigt werden muss. Grundsätzlich hat sie jedoch der Siche-

rung mit Steinmatten und -walzen bereits zugestimmt. Die Planung wird der 

Behörde im 2. Quartal vorgelegt. Nach erfolgter Zustimmung wird die Bau-

leistung ausgeschrieben, sodass der Wasserverband mit einem Baubeginn 

im Sommer 2021 rechnet. Die Arbeiten sollen dann zwei – drei Monate in 

Anspruch nehmen. 


